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o ch e n b l a t t.Durlach
Sonnkstg N '-° - 42. den 1Z . Oktober l324 .

^ Oberamtliche Bekanntmachungen .
O .A .Nr . 15 ,477 - (Die Freveltbätigrrngen betr .)

Bei der Frevelthätigung der Monate Iulp und
August wurden in hiesigem Bezirk 1931 wirkliche
Frevel erledigt und zur gesetzlichen Straft nach
untenstehender Zusammenstellung gezogen . Mehr
als dieser Bekanntmachung wird es nicht bedürfen ,
um die BurgcrmeisterAemter , Waldhüter , haupt¬
sächlich aber die Erzieher aufzufordern , diesen bei
Vielen zur Gewohnheit gewordenen Eigenthums¬
eingriffen nachdrücklich entgegen zu arbeiten .

Durlach den 12. Oktober 1837, .
Großherzogliches OberAmt .

Gemeinden .
Anzahl

der
Frevel .

Strafen .

Aue . . . . 69
- -
306

tr .
14

Auerbach . . . 60 90 28
Berzhausen . . 23 29 40
Büchig . . . 10 10 —
Durlach . . . 226 562 29
Dietenhausen . . 18 18 12
Dürrenbüchig . . 4 4 20
Ellmendingen 85 218 -—
Ersingen . . . 21 8 46
Gröyingen . . 46 9 26
Gondelsheim . 2 — ——
Grünwettersbach 27 25 40
Hohenwettersbach
Iöhlingcn . .

6 2 52
170 220 8

KönigSbach . . 81 65 36
Kieinensteinbach . 67 55 2
Langensteinbach . 140 106 52
Obermutschelbach 7 5 4
Palmbach . . 31 28 52
Rüppurr . . . 2 3 —
Söllingen . . 83 56 49
Stupftich . . 131 234 40
Spielberg . . 111 89 20
Singen . . . 29 20 52
Untermutschelbach 51 33 10
Weingarten . . 215 835 2
Wilferdingen 14 11 44
Wöschbach . . 175 124 4
WvhlfartSweier , 1 — 20
Weiler . . . 20 75 12
Wössingen . . 27 23 12

1931 2293 ' ö7

Auf Dienstag , den 18. November 1831 , Vor¬
mittags 8 Uhr , ' st Tagfahrt zur Uebernahme der
Rekrutenquvte pro 1835 auf dem hiesigen Rathhaus
anberaumt , wobei die Mitglieder der Ziehungsbe -
Hörde so wie sämmtliche Conscriptionöpfiichtigc pro
1835 unfehlbar zu erscheinen haben .

Durlach den 11 . Oktober 1831 .
Großherzogliches OberAmt .

O .A .Nr . ( Die Bestreitung der Socialaus¬
gaben bei den Gemeinden bctr . )

In der Instruction für Aufstellung der Ge -
nicindZEtat vom 8 . Oktober 1832 , sind unter 1 . 3 .
HutkoftM , Holzmacherlohn rc. unter den Gemeinds -
ausgabm aüfgeführt , weßwegen mehrere Gemein -
deräthe sie bisher wie andere GemcindsauSgaben
behandelt haben . Da nun aber die Kosten für die
Waldhut , für das Faselvieh , die Hirtenlöhnc
die Kosten des nicht für die GemeindsCasse sondern
für die Genußberechtigten aufzumachcnden Bür -
gergabholzes , so wie jene für Lrtsbeleuchtung ,
Feldhut und Wiesenwässsrung nicht unter die all¬
gemeinen Ausgaben einer Gemeinde gehören , in¬
dem sie nur die Abwendung besonderer Nachthcilc ,oder Erreichung besonderer Vortheile bestimmter
Klassen zur Folge haben , so sind sie als , S . o c i-
a t A n s g a b e n zu behandeln , wegen wel¬
chen der § . 78 . des Gemeindegefttzes verordnet :

„ Ausgaben , welche nicht durch Zweck der Ge¬
meinde in ihrer Gesammtheit , oder als Staats -
Anstalt betrachtet , veranlaßt werden — werden
als SocialAusgaben nach einem beson¬der « der Verhältnisse des einzelnen
Falles entsprechenden Umlagesuß
erhoben . "

In Gemäsheit höchster Ministerialverfügung , v .13 . Dez . v . Z . Nr . 13,108 — 9 . und des Anzei -
geblatts von diesem Jahr Nr . 8 . , macht man da¬
her hierauf die Gemeindcräthe aufmerksam , damit
sie nicht bei der einzuholenden Staatsgenehmigungder Etats auf Hindernisse stoßen .

Alle diese und ähnliche Kosten können übrigens ,wenn die Gemeinden beziehungsweise diejenige ,die bei dem Voranschlag mitzuwirken haben , eS vor¬
ziehen, sie auf die GemeindsCassen zu übernehmen ,auch unter die allgemeine Ausgaben ausgenom¬men werben , was aber voraussetzt , daß die Aus¬märker resp . ihre Vertreter dazu ausdrücklich ein¬
willigen . Die BurgcrmeisterAemter wollen hier¬nach ihr Amt handeln .

Durlach den 10 . Oktober 1531 .
Großherzogliches OberAmt .



Statistische Ueberficht über bis Gemeinden des Grosther -

zogl . OberAmts Durlach , hinsichtlich ihres Ge -
meindsZustandes .
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O .A . Nr . l5,4 ° r - ( Die Classiflcirenth der bürgerlichen
Waisen bei Bestreitung der Gemeinds -
bedürfniffe betr . )

Das Gemei
'
ndegefetz unterscheidet bei Festsetzung

der Frage , wie die Gemeindsbedürfniffe zu bestrei¬
ten sind , dreierlei Klaffen

wirkliche Gemeindebürger
staatsbürgerliche Einwohner mit bürgerlichem

Gewerb
staatsbürgerliche Einwohner ohne solches.

Es ist nun der Zweifel entstanden , ob die Wai¬
senkinder , welche Liegenschaften besitzen, u . das an .
geborne Bürgerrecht anzusprechen haben , unter die
Gemeindebürger zu zählen , und hiernach beizutra¬
gen schuldig sehen ?

Da nun nach § . 10 . des BurgerAnnahmsgesetzeS
zum wirklichen Bürgerrecht der Antritt des angc -
bornen Bürgerrechts mit Nachweisung der Dolljäh .
rigkeit , eines den Unterhalt einer Familie sichernden
Vermögens oder Nahrungszweig erfordert wird ,
bürgerliche Waisenkinder somit noch nicht wirk¬
liche Gcmeindebürger sind , und nicht scpn können ,
so wird von selbst folgen , daß sic nicht wie wirk¬
liche Gemcindebürger , sondern wie staatsbürgerliche
Einwohner ohne Gewerb zu behandeln , und dar¬
nach ihr Betreffniß zu den Gemeindsbedürfniffe » zu
berechnen sey.

Durlach den 10 . Oktober 1834 .
Großherzogliches OberAmt .

( Verkündigung der Gesetze , Verordnungen und
übrigen Bekanntmachungen betr . )

Zu den wichtigsten BerufSgeschäftcn der Burger -
meij - er gehört die Verkündung und der Vollzug
der Gesetze , der allgemeinen und besondern Ver »
vrdnungen , so wie der Verfügungen der Vorgesetz¬
ten Staatsbehörden , wie sie der Zi4t . des Gemein¬
degesetzes ihnen zur ersten Pflicht macht .

Will und muß man von jedem Staatsbürger er¬
warten , daß er sich nach bestehenden Gesetzen , unL
darauf sich beziehenden obrigkeitlichen Verfügungen
richte , und tritt Strafe oder Schaden bei Ueber -
trctung oder Nichtbefolgung derselben ein , so muß
er sie erst genau kennen . DaS LandRecht Art . 1.
und die Verordnung im Regierungsblatt von 181L
Seite 48 bestimmt deßwcgen , daß alle Gesetze und
Verordnungen 30 Tage nach ihrem Erscheinen in
Wirksamkeit treten , wo nicht in einzelnen Fallen
die früher eintretcnde Wirksamkeit besonders vorge¬
schrieben wird ; desto mehr haben die Burgermeister -
Aemter es sich also auch angelegen sepn zu lassen ,
jene Verkündigungen gehörig und vollständig zu be¬
sorgen , damit eS nicht mehr so häufig , wie jetzt ,
geschieht , daß Staatsbürgerbei Gesetzesübertretun¬
gen die Unwissenheit Vorschüßen und oft unschuldig
in Schaden versetzt werden ; bei der Unterlassung
der Verkündigung von Schulden - Liquidationen ,
Mundtod - Erklärungen drohen sogar den Burgermei -

stcrAemtern nicht selten Ncgrcßklagen , wie sie schon
vorgekommen sind. Ob aber die Verkündigung bei

den Gemeindsversgmmlungen , oder durch die Schel¬
le zu geschehen hat , kann im Allgemeinen , und für
alle Fälle paffend , nicht wohl bestimmt werden .;
als Regel wird sich immer die Verkündigung von

Gesetzen , Verordnungen und obrigkeitlichen Verfü ,

gungcn vor die Gcmcindsversammlungen , die aber

freilich an manchen Orten so selten gehalten werden ,
am besten eignen , dahingegen die Gant - u . Mund -



loövrrkündigungen rc. durch die Schelle auf die in

jeder Gemeinde hergebrachte Weise zu geschehen ha ,

den . Sehr gut werden die BurgermeisterAemtcr
thun , wenn sie die nöthigen Nachweisungcn über
die gehörig vollzogene Verkündigung zu ihren Ak¬
ren bringen .

Durlach den 5 . Oktober 1834 .
Großherzogliches OberAmt .

( Richterliche Unterpfänder betr. )

Noch immer geschieht eS sehr hätkflg , daß ( in
der hiesigen Gegend nicht selten „ Einträge oder
Vormerkungen genannt ) richterliche Unterpfän -
der unter Vorlegung von Handschriften dahier
nachgesucht , ja manchmal sogar von einem
Schuldner selbst — zur Ersparung der mit Ferti¬
gung eines Pfandbriefs verbundenen Kosten — er-
bethen werden . Man findet sich daher veranlaßt ,
zur Vermeidung unnöthiger Schreibereien , die
BurgermeisterAemtcr aufzufordern , die Bürger¬
schaften zu belehren , daß der Richter ein Unter¬
pfandsrecht auf Vorlegung von Urkunden nicht be¬
willigen kann , wohl aber jedes richterliche
Urtheil nach dem Landrechtsatz 2123 ohnehin u .
kraft Gesetzes demjenigen ein Untcrpfandsrecht
giebt , für den es ergeht . Wenn somit zwei
mit einander einen Rechtsstreit haben , und der
Kläger erwirkt ein obsiegendes Urtheil , so kann er
dicß , wenn schon der andere Theil dagegen die
Appellation ergreift , im UNtcrpfandsbuch eintra¬
gen lassen , er hat nichts nöthig , als jenes Urtheil
vorzulegen . Um aber ein richterliches Urtheil zu
erwirken , muß erst eine , der Prozeßordnung ge -
mäse Klage bei dem Richter ^»istsrstellt werden , oh¬
ne sie ist ein richterliches Urtheil nicht denkbar .

Die BurgermeisterAemtcr wollen hienach auch
die Pfandschreibereien instruiren .

Durlach den 2 . Lkt . 1834 .
Großherzogliches OberAmt .

O . A . Nr . 15138 .
- Durlach . ( Gant - Ebict . ) lieber das Vermögen
.Les Mehlhandlers Christoph Schmidt zu Durlach ,
wurde Gant erkannt , und Tagfahrt zur Schuldenliqui «

Idation auf
Donnerstag , den zo . b . M . Vormittag q Uhr

anberaumt ; alle diejenigen , welche etwas zu fordern ha¬
ben , werden daher aüfgefordert , an dieser Tagfahrt
selbst oder durch hinlänglich Bevollmächtigte zu erschei¬
nen , ihre Beweißurkunden mitzubringen und ihre For¬
derungen , so wie etwa angesprochene Vorzugsrechte zu
liquidiren , unter dem Rechtsnachtheil , daß sie sonst von
der vorhandenen Masse ausgeschlossen werden . .

Bei der nemlichen Tagfahrt wird ein Massecurator
erwählt und seine Belohnung festgesetzt.

Von den Nichterscheinenden aber wird angenommen
daß sie der Mehrheit beitreteiK auch wird der bereits
erhobene Actio - und PassivMnd der Masse zur Kennt -
niß der Gläubiger gebracht , und über einen etwaigen
Nachlaß - und Borgvertrag verhandelt werden .

Durlach den h . Oktober i8Zl -
Großherzogliches OberAmt .

Waag .

Privat - Nachrichten.
Durlach . ( Anzeige und Empfehlung . ) Unter¬

zeichnete zeigt gehorsamst an , daß sie daS Schuh¬
macherhandwerk ihres seligen ManneS mit einem
Arbeiter welchen sie angenommen hat , wieder fort¬
fetzen will . Sie empfiehlt sich daher in aller Art
Herren - und Frauen - Arbeit und bittet um geneig¬
ten Zuspruch . Thomas Scherer ' s

Schuhmachermcisters Wittwe .
Durlach . ( Wirthshaus - Verkauf .) Der Unter¬

zeichnete ist entschlossen , sein Haus mit der ewigen
SchildwirthschaftsGercchtigkeit zum goldenen Lamm
mit oder ohne WirthschaftsEinrichtung aus freier
Hand zu verkaufen .

Duriach den ro . September egzg .
Bleidorn . ^

Durlach . ( Anzeige . ) Endesunterzeichnete
zeigt hiermit einem hochgeehrten Publikum ergebenst
an , daß sie das Geschäft ihres sel . Mannes mit
Hülfe eines geübten Arbeiters fortführt . Es em¬
pfiehlt sich daher und bitte um geneigten Zuspruch

Barbara Wachselder ,
SchreinerMeisters - Wittwe .

Durlach . ( Logis zu vermiethen . ) In der Haupt¬
straße bei Frau SchuhmachcrMeister Schuh

' s
Wittwe , ist ein Logis im Mittlern Stock zu ver¬
miethen , bestehend in einer Stube , Kammer , Spei¬
cher , Keller , Holzremis und kann auf den 25 .
Januar 1835 bezogen werden .

Durlach . ( Logis . ) In der Hauptstraße bei
Sattlermeister Steinmetz , ist der ganze untere Stock
mit Speicher , Keller , Scheuer und Stallung zw
vcrmiethen und sogleich zu beziehen .

Durlach . (Mgis . ^ Ein Logis ist zu verlehnen ,
in der Hauptstraße , bestehend in : Stube und Kam¬
mer , Küche , Werkstätte , Speicherkammer , Keller ,
Schweinstall und Dungplatz und kann bis den 23 .
Januar 1835 bezogen werden . Wo ? ist in hiesi¬
ger Buchdruckerei zu erfragen .

Aus einer hiesigen Pflegschaft können 150 fl. ge¬
gen gesetzliche Pfandurkunde sogleich abgegeben wer¬
den . Wo ? sagt das Comptoir dieses Blattes .

Durlach den 15 . Oktober rzzz .
Bei Engelwirth Morlock sind 200 fl . Pfleg¬

schaftsgeld s 4 pro oent gegen gerichtliche Ver¬
sicherung täglich zu erheben .

6 — 700 fl . können sogleich erhoben werden ;
allenfallsige Liebhaber hiezu , erfahren das Nähere
in der Buchdruckerci in Durlach .

85 fl. liegen zum ausleihen bereit und bei wem
solche erhoben werden können , erfährt man bei
Buchdrucker Dups in Durlach .

Es ist ein brauchbarer Rundofen mittelmästger
große zu verkaufen ; wo ? sagt das Comptoir die¬
ses Blattes .

Es wünscht Jemand Unterricht in den Geschäfts -
Rechnungen , Buchstabenrechnung und Geometrie ,
gegen ein billiges - Honorar zu ertheilen . — Wer ,
sagt die Redaktion dieses Blattes .



Kirchenbuch - Auszüge.
Olt . : Copulirt
am 14 . Johann Christian Forsch ne r , hiesiger Burger

und Gärtner in der Forstplantage in Carlsruhe ,
Sohn von weil . Christian Forschner , hiesiger
Burger und Weingärtner und Marie Magda -
lene Elisabethe Klaiber . Tochter von Johann
Friedrich Klaiber , Burger und Weingärtner .

Sept . : Geboren
am b . in Beiertheim : Johann Jacob Carl Friedrich- -

Datcr : Friedrich Dorr , Burger dahier und Lo-
wenwirth in Beiertheim .

Okt. : Gestorben
am n . Christiane — Vater : weiland Jacob Friedrich

Scheider , Burger und Metzgermeister . Alt :
i Monat iL Tage .

«m ir . Christine Carlme — Vater : Johann Friedrich
Dengler , Burger u . TaglLhner . Alt : rrTage .

am lg . Barbar « Klenert , geb . Postweiler , weil . Jere -
MO mias Klenert Burgers u . Weingärtners Witt -

we . Alt : 8- Jahre , s Monate,
'

7 Tage .
am 14. Sophie Barbard Grämlich geb .

'
Schwanker ,

Ehefrau des Friedrich Johann Grämlich Bur¬
gers und Uhrenmachers . Alt . zr Hahre , 8
Monate , 5 Tage

am rg . Johann Heinrich Dill , Burger u . Siebmacher ,
ein Ehemann . Alt : 74 Jahre , n Mon . 6 Tage .

am rb . Carline Marie — Vater : Georg Friedrich Wey -
gandt , Burger u . Steinhauer . Alt : n Jahre ,
b Monate , 18 Tage .

« M 17 . August Philipp — Vater : Gottfried Heinrich
Dörr , Burger und Küfermeister . Alt : Z Jah¬
re , 2 Monate , 14 Tage .

Herbstlied .

^ ) ene Tage sind vergangen ,
Di « den Frühlingsgruß gebracht ,
Und entblättert sind die Rosen
Und des Baumes Blüthenpracht ;
Alle Früchte sind gebrochen ,
Von den besten mild und reich,
Und das Hauchen kalter Lüste
Flüstert um den dürren Zweig .

Keine muntre SaatenMe
Grünt im Hellen Hoffnungsschein
Und in Dust - und Nebelwolken
Hüllt im Thal die Fluhr sich ein ;
Frost und Kälte beugt den Pilger
Der auf trüben Bergen wallt
Und wo sonst sich Leben regte ,
Starrt des Todes Aufenthalt .

Nur rin Stern ist uns geblieben
In dem rauhen Nebelgrau «
Und ein Zweig treibt volle Blüthen
Weckt M läutert das Vertrau » ;
Daß nach langen kalten Nächten ,
Bald der Frühling frisch entsteht
Und IM All die Todtenhügel
AufEchnngSrufen weht .

Glause ist die fromme Leuchte
Die so hell, so traulich glänzt,

Wann in ernsten Lebensstürmen .
Uns kein grünend Laub begränzt ;
Hoffnung ist die stille Pflanze
Die noch Frucht und Knospen zeigt ,
Wann allum im Weltenraume
Grabwärts sich der Frühling neigt .

Nicht auf immer ruhn die Keim » «
In den Furchen regungslos .
Wann die Sonnenblicke wieder
Wärmen mild den Erdenschoß ;
Mächtig treiben sie dann Wurzeln
Im erwachten Lebensdrang
Und » die Maien kehren wieder
Mit dem heitern Licderkla »lg .

Schöner Traum voll Wunderblütheh '
Der uns süß die Brust umflicht
Und als Äussichtsstrahl die Nebel
Dumpfer Wehmuth klar durchbricht :
Ew 'ge Frühlingslust umsäusrlt
Einst die weite Gräberfluhr
Und aus allen Hügeln sprosset
Reine , geistige Natur .

Frucht -Preise vom 18 . Oktober in Durlach .
MittelpreiS :

Das Malter fl. kr.
Walzen . . . . . . . . . S 40
Neuer Kernen . .
Alter Kernen . . . . . . . . .
Neu Korn . ^
Alt Korn . . . .

" "

Gerste . 6 —
Welschkorn . 7 4»
Haber . . . . . . . — —
Aufgestellt : — Mltr . ; Eingeführt : K18 Mltr . z

Berk . : 418 Mltr . ; Neuaufgest . bl . : Ivo Mltr .
Brodtare .

Ein Weck zu 2 kr. soll wiegen — Pf . 12 LoH .
Weißbrob zu 6 — — — 1 — ü —
Schwarzbrod zu 10 kr. soll — 3 — 24 —

Fleischtare .
DaS Pfund Mastochsenfleisch kostet . 8 kff.
Rind - oder Schmalfleisch . . . . 7
Kalbfleisch . . . . . . . . 8
Hammelfleisch . . . . . . . . 6 —
Schweinefleisch . 8 —-

Allerhand Viktualienpreise vom 18. Okt .
Das Pfund Rindschmalz kostet « 24 kr.

— — Schweineschmalz . 20 —
— — Butter », 23 —

Das Meß Holz , hartes , kostet . 13 fl. - —
Der Centner Heu . 2 » 12 —
Hundert Bund Stroh . . . . 22 » —- —
Lichter , gezogene das Pfund . . 22 kr.

— gegossene . . . . . . 20 —
Seife . . . . . . . . . 16, -*-

Ochscnunschlitt , roher . . . . 12 —

. - ^
VDruck und Verls - der L. M , Dups ' schen Buchdruckerey .
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